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6.

7.

Bund, Land, Landkreis und Gemeinden sind von allen Ersatzansprüchen freizuhalten, die aus
Anlass dieser Erlaubnis aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Dritten erhoben
werden.

Diese Edaubnis schließt etwaige nach der Landesbauordnung erforderliche Bauanzeigen bzw.

Baugenehmigungen für Werbeschilder nicht ein.

Gebühren:

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Berechnung der Gebühren und

Auslagen ergibt sich aus $ 3 Landesverordnung über die Gebühren der Behörden der
Straßönbauvenrualtung (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 17. Januar 2002 (GVBI. S. 65) in
der derzeit gültigen Fässung. Es werden folgende Kosten geltend gernacht. Gebühr 00,0-0 EUR und

Auslagen O,OO gUn. Der Gesamtbetrag von 00,00 EUR ist bei Bekanntgabe dieses Bescheides
fällig ünd unter der Angabe von dem Verwendungszweck ,,sondernutzung, Geb.Verz.Nr." an die

Verbandsgemeindekasse Alsenz-Obermoschel auf eines unserer unten genannten Konten zu

überweisen.

Re chtsbe h elfsb el e h ru nq :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben

werden. Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeveruvaltung Alsenz-Obermoschel, Schulstr.

16, 67821Alsenz oder bei der Kreisveruualtung Donnersbergkreis -Kreisrechtsausschuss-,
Uhlandstr. 2, 67292 Kirchheimbolanden, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der

noch vor Ablauf der Frist bei der Behörde eingegangen ist.

(Mohr Bürgermeister)

Zum AeOiet der Vernandigemeinde Atsenz-Obermoschel gehören folgende Gemeinden:

Ortsgemeinden Alsenz, Finkenbach-Gersweiler, Gaugrehweiler, Kalkofen, Mannweiler-

Cölln, Münsterappel, Niederhausen an der Appel, Niedermoschel, Oberhausen an der

Appei, Oberndorf, Schiersfeld, Sitters, Unkenbach, Waldgrehweiler, Winterborn und die

Stadt Obermoschel
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